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feuergefiahrlichsten Gebidudeteile, die, in gleicher Hohe
mit dem ausgebauten Dachgeschoss, Windenbdden ent-
halten, die mit allerlei Hausrat und Vorraten ange-
flillt sind. Obwohl schon Teile der D&cher, ja Mdobel
und Matratzen von den Flammen ergriffen worden
waren, gelang es der Feuerwehr hier, dem Element
Halt zu gebieten und damit den Brandherd unter Kon-
trolle zu bekommen. Eine wirkliche Katastrophe war
nunmehr verhindert worden.

Da die Situation anfédnglich sehr bedrohlich aus-
gesehen hatte, war vom Gemeinderat in verdankens-
werter Weise die Ziircher Brandwache zu Hilfe geru-
fen worden, die 28 Minuten nach dem Alarm um 7.55
auf dem Brandplatz eintraf und nun die Ortsfeuer-
wehr tatkraftig und auf Grund ihrer unbestrittenen
Routine erfolgreich unterstiitzte. Um 10.30 Uhr konnte
der Brand praktisch als geloscht betrachtet werden,
wenn auch die Brandwachen und Hausbewohner in den
nichsten 24 Stunden noch den einen oder anderen ver-
steckten Brandherd austilgen mussten. Schon wahrend
der Loscharbeiten waren iiberall in den Treppen und
Géngen, auch in den Zimmern unter der Brandstatte
reichlich Sdgespdne aufgeschiittet worden, um das ab-
fliessende Wasser aufnehmen und durchnésste Boden
moglichst rasch trocken legen zu konnen. Das stédndige
Wechseln der nassen mit frischen Spinen hat sich
reichlich gelohnt, da die Wasserschiden minimal blie-
ben.

Es sah im Moment trostlos aus, aber man kam nun
endlich einmal dazu, sich einen Ueberblick zu ver-
schaffen. Der Dachstuhl von Mittelbau und Zwischen-
bauten war ginzlich, das Dachgeschoss der Zwischen-
bauten in seinen wesentlichen Teilen zerstort; die
Wohnung im Mittelbau, gegen den Estrich teilweise
durch eine Betondecke gesichert, hatte empfindliche
Hitzeschiaden erlitten. Die Zerstorungen und Schadi-
gungen betrafen indessen durchwegs nur Mitarbeiter-
wohnungen, wihrend gliicklicherweise die Bubenzim-
mer und Gruppenstuben nicht in Mitleidenschaft gezo-
gen waren und Kkeinerlei Dislokationen notwendig
wurden. Auch die obdachlos gewordenen Mitarbeiter
konnten alle in den eigenen Gebduden, wenigstens pro-
visorisch, untergebracht werden.

Gegentliber aller Kritik, die gelegentlich zu hoéren
war, sowohl von berufener, wie von unberufener Seite,
glaube ich mich berechtigt und verpflichtet zur Fest-
stellung, dass es sich immer deutlicher zeigte, dass
jedermann an seinem Platze das Mogliche und Beste
getan hat, vor allem die Angehorigen der Feuerweh-
ren, aber auch die Zoglinge und Mitarbeiter. Niemand
hatte die Fassung verloren, und wenn es eines Bewei-
ses fiir die ruhige Pflichterfiillung bedirfte, dann
vielleicht den, dass unsere Essensglocke auf die Minute
genau geldutet wurde und wir uns zum Mittagessen,
wie jeden anderen Tag, im Speisesaal zusammenfan-
den. Und eine Stunde spiter begannen die Aufréu-
mungsarbeiten, so dass der Dachboden schon am
Nachmittag von Schutt und Ziegeln gerdumt war
und ein Plachennotdach erstellt werden konnte, das
am folgenden Vormittag fertiggestellt war. Am
Samstagabend noch waren Treppen, Génge und Zim-
mer im Hause gereinigt und am Dienstagabend
war der Brandschutt abgerdumt wund weggefiihrt.
Alles was Hinde hatte im Haus, griff zu. Glickli-
cherweise erlitt der Heimbetrieb keinerlei Storung,
wenn man von der teilweisen Einstellung der Schule
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Vereinigung der Anstaltsvorsteher des Kantons Ziirich

VORANZEIGE

Die diesjahrige Jahresversammlung des Kantonal-
verbandes ziircherischer Amnstaltsvorsteher findet in
der ersten Hdilfte des Monats Juni im Sanatorium
Wald statt. An derselben wird Herr Dr. Haefliger refe-
rieren lber «Fortschritte in der Bekd@mpfung der Tu-
berkulose». Personliche Einladungen erfolgen spéter.

absehen will, da in den Schulzimmern vorldufig ge-
rettetes Mobiliar deponiert werden musste.

Und nun noch ein Wort zur vielerdrterten Frage
der Brandursache. Wir sind froh, vorweg nehmen zu
konnen, dass Brandstiftung ausgeschlossen ist, weil
der einzige Zugang zum Estrich, wo das Feuer aus-
brach, sich in einer stiandig und zuverléssig verschlos-
senen Privatwohnung befand. Auch Fahrlassigkeit,
wobei wir vor allem ans Rauchen denken, kommt
nicht in Frage, da die Inhaber dieser Wohnung Nicht-
raucher sind. Kurzschluss, Kamindefekt und Funken-
flug fallen nach Amnsicht der Untersuchungsorgane
nicht in Betracht, hingegen wird an die Moglichkeit
gedacht, dass das Isoliermaterial (Sédgespine) eines
Expansionsgefdsses der Warmwasseranlage, durch
Ueberhitzung infolge eines Garungsvorganges, Selbst-
entziindung verursacht haben konnte. Mehr konnen
wir nicht sagen, weil niemand mehr weiss.

Unmittelbar nach dem Brand wurden natiirlich die
ersten Vorbereitungen fiir den Wiederaufbau getrof-
fen, wobei wir allerdings mit einer gewissen Sorge
an die Schadendeckung dachten. Dankbar diirfen wir
nun aber anerkennen, dass sowohl die Schweiz. Mo-
biliarversicherung die Schiden des Heimes und der
Angestellten in konzilianter Weise entschidigt hat, als
auch die Kantonale Gebdudeversicherung uns bei der
Schitzung Entgegenkommen und Verstédndnis zeigte,
so dass wir hoffen konnen, den Wiederaufbau mit der
Entschiadigungssumme durchfiihren zu konnen.

Das Brandungliick ist sicher ein harter Schlag
fiir uns. Trotzdem haben wir aber noch Grund zu
Dankbarkeit, vor allem dafitir, dass der Brand am
Morgen und nicht in der Nacht ausgebrochen ist,
und dass niemand an Leben und Gesundheit zu Scha-
den kam, dann aber auch fur die vielen Hilfelei-
stungen, die Hilfsangebote aus Nah und Fern, fiir die
vielen Beweise warmer Teilnahme, und vor allem
dafiir, dass sich unsere Heimgemeinschaft bewdhrte.
Nicht nur wihrend dem Brande, auch nachher, legten
nicht nur die Mitarbeiter sondern vor allem die Zog-
linge eine erfreulich wackere Haltung an den Tag
und arbeiteten an der Beseitigung der Spuren des
Ungliicks mit seltener Ausdauer und Hingebung. Das
wollen wir trotz allem als ermutigendes Erlebnis aus
der Heimsuchung heraustragen.

Moge diese Schilderung unserer Beobachtungen
und Erlebnisse dazu beitragen, da und dort ein Miss-
verstindnis zu beseitigen oder auch vielleicht in
irgend einer Weise als Anregung fiir Prdventivmass-
nahmen dienen. Dann hat sie ihren Zweck erfiillt.

A. O. Konrad.

Wir wir vernehmen, wird die Kantonale Brandasse-

kuranz zur Deckung des Gebdudeschadens und fir die
Notdiacher die Summe von 155000 Fr. auszahlen. Red.



	Vereinigung der Anstaltsvorsteher des Kantons Zürich : Voranzeige

